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1. Allgemeines 

Der Zweite Nachtragshaushalt 2022 wurde durch die Gemeindevertretung am 16.06.2022 beschlos-
sen. Die Genehmigung erfolgte am 18.08.2022; die Bekanntmachung am 18.08.2022. 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 
./.86.100 € aus. Per 04.10.2022 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 16.736,05 € ausgewiesen. 

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2020 beläuft sich auf ./.133.847,00 €. Das vorläufige Jahresergebnis 
2021 beträgt 11.169,80 €. 

Per 04.10.2022 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Ver-
rechnungskontos in Höhe von 178.020,68 € ausgewiesen. Der genehmigte Höchstbetrag der Kas-
senkredite für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 330.000 €.  

Der Antrag vom 20.07.2022 auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 (2) FAG M-V liegt 
aktuell zur Prüfung beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung. 

 

1.1.  Einwohnerentwicklung 
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1.2.   InvesƟƟonskredite 
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Entwicklung der Investitionskredite Grambin
in  Euro

245.000,00 €

2.536,97 €

5.860,03 €

350.000,00 €

11.273,44 €

40.000,00 €

Sanitärgebäude Strand

anteiliges Darlehn Goethestr.12

Feuerwehrfahrzeug

Sanitärgebäude Strand
anteiliges Darlehn

Goethestr.12
Feuerwehrfahrzeug

Laufzeit bis 2039 2023 2023

Ursprüngliche Darlehenssumme 350.000,00 € 11.273,44 € 40.000,00 €

Restschuld 245.000,00 € 2.536,97 € 5.860,03 €

Restschuld je Darlehen per 31.12.2021
Gemeinde Grambin



 Gemeinde Grambin 
 

       5 

  

1.3.  Hebesätze der Realsteuern 

Die Hebesätze der Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A  350 v.H. 
Grundsteuer B  430 v.H.                 (zuvor: 400 v.H.) 
Gewerbesteuer  380 v.H.                 (zuvor: 360 v.H.) 
 

1.4.  InvesƟƟonen 

 
 

Projekt / Maßnahme Einzahlung 
/ 

Auszahlung

Fortg. Ansatz 
2022

Ist-
Ergebnis 

2022 

Planung 
2023

Planung 
2024

Planung 
2025

14 2019 006 Bau von Flachspiegelbrunnen A -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
14 2021 001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspitze A -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2021 002 Ausbau Zuwegung / Erschließung B-
Plangebiet i.R. Mönkebude

A -80.000,00 -709,90 0,00 0,00 0,00

14 2021 003 Investitionszuschuss Umrüstung 
Straßenbeleuchtung auf LED

A -30.000,00 -41.791,82 -18.000,00 0,00 0,00

14 2022 004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte A -8.000,00 -10.685,49 0,00 0,00 0,00
14 2023 001 Ersatzbeschaffung A -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra Infrastrukturpauschale E 32.000,00 23.190,33 32.000,00 32.000,00 32.000,00
Verkauf Grundstücke E 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
§ 8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge E 5.300,00 5.293,78 5.300,00 5.300,00 5.300,00
Gesamtsumme -3.700,00 -24.703,10 14.300,00 32.300,00 32.300,00
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2. Ergebnisrechnung 
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2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten 
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2.1 Ergebnisrechnung Aufwandsarten 
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3. Finanzrechnung 
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3.1.  Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 330.000 € genehmigt.  

Per 04.10.2022 wurde ein Kassenkredit Höhe von 178.020,68 € in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites zeigt 
folgende Entwicklung: 

31.12.2017 31.12.2018  31.12.2019 31.12.2020  31.12.2021
IST

04.10.2022
Plan

31.12.2022
Plan

31.12.2023
Plan

31.12.2024

Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen
Zahlungsmittelbestand 198.323,94 € 219.992,82 € 296.054,16 € 192.212 € 149.262 € 178.021 € 180.762 € 225.662 € 260.262 €

Kassenkredit genehmigt / beantragt 366.000 320.000 385.000 330.000 330.000
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4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen 

Die letzte Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept wurde zum Doppelhaushalt 
2021/2022 durch die Gemeindevertretung am 23.03.2021 beschlossen.  

2021 – 001 Energiekostensenkung 

Die Gemeinde beabsichtigt Ihre Straßenbeleuchtung weiter auf den Betrieb mit LED umzurüsten. 

Die Im Haushalt eingeplante Maßnahme Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED befindet sich in 
Vorbereitung. Die generierte Einsparung kann voraussichtlich erstmalig im Jahr 2023 monetär er-
fasst werden. Nach vorläufigen Schätzungen wird die Energieeinsparung sich auf ca. 2.000 € p.a. 
belaufen. 

2021 – 002 Überprüfung von berechtigenden Verträgen 

Die Verträge werden im Rahmen der Aufarbeitung und Vorbereitung für die Regelungen nach § 2 b 
UStG einer Prüfung unterzogen. 
Hierzu wird zur Unterstützung ein Vertragsmanagementsystem implementiert. 
 
2021 – 003  Überprüfung des Zweitwohnsitzsteuerhebesatzes 

Der Steuersatz für die Berechnung der Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2022 von 10% auf 
12 % erhöht. Der Konsolidierungsbetrag unter Berücksichtigung des Vorjahreswertes beläuft sich 
auf 1.500 EUR. 
 
2021 – 004  Prüfung Hebesätze Realsteuern 

Im Zuge der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes beschloss die Gemeindevertretung die Anpas-
sung der Hebesätze zum 01.01.2022 wie folgt: 

Grundsteuer B auf 430 v.H. 

Gewerbesteuer auf 380 v.H.  

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf ca. 4.300 € zu Gunsten des Konsolidierungsbetra-
ges. 

2021 - 005  Prüfung Hundesteuersatzung 

Die Gemeinde prüft fortlaufend den Bestand der Hundehalter in der Gemeinde. 

Die Überprüfung der Gebührenhöhe ist erfolgt. Die Gebühren sind wie folgt: 

1. Hund 2. Hund 3. Hund 4. Hund Kampfhund
30,00 €        60,00 €        90,00 €        120,00 €      500,00 €       
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2021 – 006  Prüfung Friedhofsgebührensatzung 

Die Friedhofsgebührensatzung wird jährlich überprüft. Eine Gebührenerhöhung ist aktuell nicht er-
forderlich. 

 

2020 – 11.40.20.00  Verkauf von Baugrundstücken 

Die Gemeinde beabsichtigt weiterhin die Veräußerung von Baugrundstücken. Die Grundstücke be-
finden sich aktuell im Veräußerungsprozess. Die Gemeinde hat einen Verkaufspreis von 70,00 € je 
m² festgelegt. Der Konsolidierungsbeitrag wird sich voraussichtlich auf 190.000 € belaufen. 

Negative Abweichungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept als auch andere Entwicklungen, die 
zu einer Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen, liegen nicht vor. Die jährliche Fort-
schreibung bedarf somit keiner Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung. 

Bei negativen Abweichungen vom Konzept bzw. anderen Entwicklungen der Gemeindefinanzen, die 
zur Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen und das Konsolidierungsziel ohne neue 
Maßnahmen nicht erreichbar ist, ist die jährliche Fortschreibung durch die Gemeindevertretung zu 
beschließen. Negative Abweichungen liegen nicht vor.  

 

5.  Handlungsempfehlung 

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes ist nicht erforderlich. 
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